
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/4/27 5U162/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1965

Norm

AKB §7 Abs1 Nr2

AKB §7 Abs5

VersVG §6 Abs3 B4

Rechtssatz

Die Annahme einer im Verlassen der Unfallstelle liegenden vorsätzlichen Obliegenheitsverletzung des

Versicherungsnehmers wird durch Hilfeleistung für den Verletzten nicht ausgeschlossen. RS U OLG Frankfurt (D)

1965/04/27 5 U 162/64 Veröff: VersR 1966,132

Schlagworte

*D*
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